BD 8








 Forderungsanmeldung nach der IO
BD 8








 Forderungsanmeldung nach der IO

Rechtsanwalt

Dr. Friedrich Sampel

An das
Handelsgericht Wien
Marxergasse 1a

1030  W i e n  
6 S 307/12z

Gebühreneinzug gem AEV

Abbuchungsermächtigung erteilt

gem § 4 GGG (bis € 21,--)

Kto Nr 123456789   PSK 1234567
Insolvenzsache

Gemeinschuldnerin:
„AND ACTION“ Filmproduktion Gesellschaft mbH,






Baumschulgasse 18/7/5, 1030 Wien







FN 108503y

Masseverwalter:

Mag. Norbert Abel, Rechtsanwalt







Franz-Josefs-Kai 49/19, 1010 Wien

Einschreiterin:


Europäische Filmförderung AG,







Hüttelbergstraße 305, 1230 Wien

vertreten durch:

Dr. Friedrich Sampel, Rechtsanwalt,

Lerchenallee 12/4, 1010 Wien

A n m e l d u n g   e i n e r

F o r d e r u n g

2-fach

1 Rubrik

1 Beilage

(2-fach)

1. Die Einschreiterin hat mit der Gemeinschuldnerin einen Förderungsvertrag abgeschlossen, der eine Mitfinanzierung der Herstellungskosten eines Films mit dem Titel „VRROOM – The Life and Times of Car Racer Jay Oxenburg“ unter Regie von Leroy Shwathudonazov bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen (insbesondere der Nachweis der Vollfinanzierung) unter Fristsetzung (30. September 2011) vorsieht. Der Vertrag beinhaltet auch eine Akontozahlung zur teilweisen Abdeckung der Kosten von Vorbereitungsarbeiten, die im Falle der Nichterfüllung des Förderungsvertrags (Nichtzustandekommens des Films) als rückzahlbar vereinbart waren. Die Bedingungen des Förderungsvertrags wurden von der Gemeinschuldnerin nicht erfüllt, weil nach zweimaligem Verschieben der Dreharbeiten letztendlich der Regisseur absagte.

2. Darüber hinaus ist die Gemeinschuldnerin durch mehrere Filmprojekte mit der Einschreiterin verbunden, aus welchen sich weitere Rückforderungen ergeben.

3. Es geht um die folgenden (Konkurs-)Forderungen:

a) Forderungen in Höhe von € 250.357,92 zuzüglich Zinsen bis Konkurseröffnung von € 18.172,74 aus Nichterfüllung des Förderungsvertrages vom 8. Dezember 2010 zum Projekt VRROOM,

b) Forderung von € 754.270,13 wegen fehlender Nachweise der widmungsgemäßen Verwendung von Förderungsmitteln laut Aufstellung und

c) Forderung von € 2.552.363,10 aus Beteiligungsansprüchen der Einschreiterin aus Verwertungserlösen von Förderungsprojekten laut Aufstellung
Die Forderung a) ist unbedingt und unwiderruflich entstanden. Bezüglich der Forderungen b) und c) wäre die Einschreiterin allenfalls bereit, bei – wenn nun auch bereits verspäteter – Vorlage der widmungsgemäßen Förderungsverwendung und/oder Abrechnung (bei Filmverkaufsbeteiligung etc) die angemeldete Konkursforderung entsprechend einzuschränken. Bezüglich der Forderungen b) und c) wird aber jedenfalls die Bildung entsprechender Quotenrückstellung (für den Fall der nicht ordnungsgemäßen Vorlage der widmungsgemäßen Förderungsverwendung und/oder Abrechnung) beantragt.

4. Beweis für das gesamte Vorbringen:


Aufstellung


Förderungsverträge,


Schreiben vom 18. 3. 2011,


Dr. Albin Boran, per Adresse Europäische Filmförderung AG,



Hüttelbergstrasse 305, 1230 Wien

5. Die Einschreiterin meldet sohin eine Forderung von € 3,575.163,89 als Konkursforderung an und begehrt, die Richtigkeit dieser Konkursforderung anzuerkennen.

Zahlstelle: RA Dr. Friedrich Sampel, Anderkonto Nr 080-0850 1230, BLZ 61.000, Bank Zweihausen zur Geschäftszahl IV/307.009.

Wien, am 13. 9. 2012
Als Masseverwalter im Insolvenzverfahren über das Vermögen des .. nehme ich Bezug auf Ihre für ... erstattete Forderungsanmeldung vom ...

Dieser Forderungsanmeldung ist zu entnehmen, dass der von Ihnen vertretene Gläubiger am ... eine Zahlung in Höhe von € … erhalten hat. Der Gemeinschuldner war zum damaligen Zeitpunkt bereits materiell insolvent. Dieser Umstand musste dem von Ihnen vertretenen Gläubiger auf Grund der Vielzahl der gegen den Gemeinschuldner anhängigen Exekutionsverfahren und der Höhe der unberichtigt aushaftenden Forderung bekannt sein.

Ich fechte diese Zahlung daher nach § 31 IO an und fordere Sie dazu auf, den genannten Betrag bis spätestens ... auf das Massekonto, Kontonummer ... bei der ..., Bankleitzahl ... zu überweisen, andernfalls ich gerichtliche Schritte einleiten müsste.

„Wir erlauben uns, Ihnen die nachstehenden Beilagen zu Ihrer gefälligen Kenntnisnahme zu übermitteln und teilen mit:

– seinerzeitiges Schreiben unserer Kanzlei vom 25. 4. 2011 sowie

– Verteilungsentwurf des Masseverwalters vom 4. 8. 2012.

Wie daraus hervorgeht, ist eine Konkursquote in Höhe von 3,186658% zur Ausschüttung gelangt. Seitens Ihrer Filiale in Wien sind die Forderungen in Höhe von € 2.818, – = Quote von € 89,80 sowie die Forderung von € 69.474,33 = Quote von € 2.213,91 betroffen. Unsere Kanzlei hat diese beiden Beträge vom Masseverwalter bereits überwiesen erhalten und sogleich an Ihre Filiale in Wien weiter überwiesen. Um Überwachung des Eingangs dieser beiden Beträge auf dem Konto Ihrer Filiale in Wien wird ersucht.

Nach dieser erfolgten Verteilung ist mit Aufhebung des Insolvenzverfahrens zu rechnen. Wir stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung und nehmen den Akt als erledigt außer Evidenz.“
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